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Das Kapitol in löafftington, in tömifdHorintjnfcfjeri Stilformert aus mei*
feem ÏTÎarmor erbaut. 3toeiteilung in Kepräfentantenftaus (Dolfsoer*
tretung) unö Senat (Dertretung öer Bunöesitaaten). Die$reit)eitsftatue
auf bem Dome öes ITTittelgebäuöes fteljt 90 ÏÏÎeter über bem GEröboöert.

(Etions dom Stoat.
Wo ïïïilltorten non (Erbenbürgern beieinanber leben, mufe
irgenbmie ©rbnung (ein. Sonft !äme man (id? balb einmal in
bie Quere. Die ÎÏÏenfdjen mürben einanber auf Schritt unb
QEritt im IDege ftefyen. tDas ber eine tun mödjte, gefiele bem
anbern nicfyt. Ûnb am (Enbe Ratten mir bie fcfylimmfte Um
orbnung, bas (Ifyaos. (Es märe 3mar redjt fyiibfd), einmal
oöllig ungebunben bafyit^uleben, frei mie ber einfame flbler
ober mie Kobinfon auf (einem (Eilanb. Sd)abe nur, bafo
untere (Erbe 3u Hein ift, um jeberntann eine fd)öne 3nfel 3»
fcfyenfen mit allern, mas bas ljer3 begehrt. dagtäglid), bei
fyunbert midjtigen unb unmid)tigen Dingen, müffen mir auf
anbere £eute billige Kiidfid)t nehmen. Darum fyaben jid) bie
ÏÏÏenfdjenfamilien eine gemeinfame ©rbnung gegeben,
©ber (ie ift ifynen gegeben ober aufge3mungen morben. Diefe
©rbnung beftimmt, mas mir tun unb laffen biirfen. Sie oer-
fyinbert, öafe mir auf Sd)ritt unb (Tritt etroas oornefymen, bas
ben Uacfybarn an feinem (Tun unb £affen fyinbert ober ihn
fcfyäbigt. Sie forgt aber aud) bafür, baf3 er u n s nid)t jeben
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vas Kapital in Washington, in römisch-korinthischen Stilformen aus weißem

Marmor erbaut. Zweiteilung in Repräsentantenhaus (Volksvertretung)

und Senat (Vertretung der vundesstaaten). OieSreiheitsstatue
auf dem Dome des Mittelgebäudes steht 90 Meter über dem Erdboden.

Etwas vom Staat.
lVo Millionen von Erdenbürgern beieinander leben, mutz
irgendwie Ordnung sein. Sonst käme man sich bald einmal in
die Ouere. Oie Menschen würden einander auf Schritt und
Tritt im lvege stehen. N)as der eine tun möchte, gefiele dem
andern nicht. Und am Ende hätten wir die schlimmste
Unordnung, das Lhaos. Es wäre zwar recht hübsch, einmal
völlig ungebunden dahinzuleben, frei wie der einsame Udler
oder wie Robinson auf seinem Eiland. Schade nur, datz
unsere Erde zu klein ist, um jedermann eine schöne Insel zu
schenken mit allem, was das herz begehrt. Tagtäglich, bei
hundert wichtigen und unwichtigen Oingen, müssen wir auf
andere Leute billige Rücksicht nehmen. Darum haben sich die
Menschensamilien eine gemeinsame Ordnung gegeben.
Oder sie ist ihnen gegeben oder ausgezwungen worden. Diese
Ordnung bestimmt, was wir tun und lassen dürfen. Sie
verhindert, datz wir auf Schritt und Tritt etwas vornehmen, das
den Nachbarn an seinem Tun und Lassen hindert oder ihn
schädigt. Sie sorgt aber auch dafür, datz er u n s nicht jeden
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KortgrefesQjebäuöe in Buenos-Aires. Der Kongrefe übt in ber argentin^
id?en Republit bie gefefegebenbe (Bernait aus. (Er befeefet aus bem Senat
unö ber Abgeorbneten=Kammer. Die Derfaffung non Argentinien gleicht
bernorbameritanilctjen. An ber Spitzeber Regierung liefet ein Präfibent.

flugenblid im IDege ftefye. 3ene ©rönung ift alfo etrnas
feljr Sinnreiches. 3wai legt fie unferer perfönltcf^ert Unge-
bunöenfyeit geffeln an. ©etnife. IDtr mären aber nod? nieI
unfreier, menn an Stelle öer ©rönung öas Gegenteil
l?errfd?te. Die ©rönung gibt uns geraöe foniel $reil?eit 3m
rüct, als mir befitjen öürfen, öamit anöere nid?t unfrei mer-
öen. Dabei gel?t öas Streben nad? möglirf^ft großer, perfön-
lieber $reil?eit in beftmöglid?er ©rönung. IDenn fid? Diele
ÎÏÏenfd?en auf öiefe XPeife 3ufammentun, fo fann iiberöies
manches gemacht meröen, öas einer allein nie 3uftanöe
brächte: ÏÏÏan tann für gemeinfamen Sd?ut} non £eib unö
©utforgen; aud? öafür, öafe jeöem ein menfd?enmüröiges
Dafein befd?ieöen fei. ©ar nid?t 3U reöen non Sd?ulen, guten
Derfefyrsmitteln unö taufenö anöern (Einrichtungen, Sie nur
mit nereinten Kräften gefd?affen meröen tonnen. Diefe um-
faffenöe ©rönung nennt man tur3 öen Staat. Der Staat ift
eine georönete ©efellfd?aft non îïïenfd?en, öie auf
einem beftimmten ©röenfled beieinanöer leben.
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Kongreß-Gebäude in Luenos-Aires. ver Kongreß übt in der argentinischen

Republik die gesetzgebende Gewalt aus. Er besteht aus dem Senat
und der Rbgeordneten-Kammer. Die Verfassung von Argentinien gleicht
dernordamerikanischen. An der Spitze der Regierung steht ein Präsident.

Augenblick im Wege stehe. Jene Ordnung ist also etwas
sehr Sinnreiches. Zwar legt sie unserer persönlichen Unge-
bundenheit Sesseln an. Gewiß, Wir wären aber noch viel
unfreier, wenn an Stelle der Ordnung das Gegenteil
herrschte. Oie Ordnung gibt uns gerade soviel Sreiheit
zurück, als wir besitzen dürfen, damit andere nicht unfrei werden.

Oabei geht das Streben nach möglichst großer, persönlicher

Freiheit in bestmöglicher Ordnung, Wenn sich viele
Menschen auf diese Weise zusammentun, so kann überdies
manches gemacht werden, das einer allein nie zustande
brächte: Man kann für gemeinsamen Schutz von Leib und
Gut sorgen- auch dafür, daß jedem ein menschenwürdiges
Oasein beschieden sei. Gar nicht zu reden von Schulen, guten
Verkehrsmitteln und tausend andern Einrichtungen, die nur
mit vereinten Kräften geschaffen werden können. Diese
umfassende Ordnung nennt man kurz den Staat. Ver Staat ist
eine geordnete Gesellschaft von Menschen, die auf
einem bestimmten Erdenfleck beieinander leben.
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Reid?stagsgeböube in Stodljolm, bet £?aupt[tabt Scbtuebens. Sd?tDebert
ift eine ÎTÎonard]ie, bie nom König mit feinen lïïiniftern unb com Reid)S=
tag nad? ben Reicfysgrurtbgefetsen regiert roirb. Der Reichstag fefct fid?
aus 3mei Kammern 3ufammert, mit gleicher îîîad)toollïommenf?eit.

Don den (B e f e tj e n, und tuer fie m a d) t.

(Es ijt 3umei(t unmöglid], daf3 alle Bemohner eines (Bebietes
oon 3eit 3u 3e\i 3ufammenfommen, um miteinander aus-
3umad?en, mas meiter ©rdnung fein foil. Das tann nur in
gan3 fleinen Staatsroefen gefc^e^en, etma in fcfytoe^e-
rifdjen (Bemeinden oder Sandsgemeinde-Kantonen. tOo ein
Staat îïïillionen oon Bürgern 3äl?lt, mären folche Bera-
tungen undenfbar. Sd)on darum, meil man ebenfooiele
Meinungen unter einen fjut bringen müfjte. Da t?at

man nun mieder eine praftifd?e (Einrichtung erfonnen: Statt
daf3 die Bürger felber (Befet3e madden, betrauen fie befon-
dere Dertreter damit. 3k der Sd?mei3 befommt dann noch
jeder Bürger (Belegenheit, felber 3U mistigen Neuerungen
3a oder Hein 3U fagen (Dolfsabftimtnungen). 3ene Der-
treter fornmen von 3eit 3U 3ß(t 3ufarnmen, oielleid^t fünf-
oder 3ehnrnal im 3ahr- ^as fwö Parlamentarier, petf5en
fie nun (Brof$räte, Ständeräte, Hationalräte, Abgeordnete
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Reichstagsgebäude in Stockholm, der Hauptstadt Schwedens. Schweden
ist eine Monarchie, die vom Rönig mit seinen Ministern und vom Reichstag

nach den Reichsgrundgesetzen regiert wird. Der Reichstag setzt sich

aus zwei Rammern zusammen, mit gleicher Machtvollkommenheit.

von den Gesetzen, und wer sie macht.
Es ist zumeist unmöglich, daß alle Bewohner eines Gebietes
von Zeit zu Zeit zusammenkommen, um miteinander
auszumachen, was weiter Ordnung sein soll. Das kann nur in
ganz kleinen Staatswesen geschehen, etwa in schweizerischen

Gemeinden oder Sandsgemeinde-Nantonen. lvo ein
Staat Millionen von Bürgern zählt, wären solche
Beratungen undenkbar. Schon darum, weil man ebensoviele
Meinungen unter einen Hut bringen müszte. Da hat
man nun wieder eine praktische Einrichtung ersonnen: Statt
das) die Bürger selber Gesetze machen, betrauen sie besondere

Vertreter damit. Zn der Schweiz bekommt dann noch
jeder Bürger Gelegenheit, selber zu wichtigen Neuerungen
Za oder Nein zu sagen (Volksabstimmungen). Zene
Vertreter kommen von Zeit zu Zeit zusammen, vielleicht fünf-
oder zehnmal im Zahr. vas sind die Parlamentarier, heiszen
sie nun Groszräte, Ständeräte, Nationalräte, Abgeordnete
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Parlament in Bubapeft, in gotifcfyem Stil. Das f7auptgefd?ofj liegt 16
îîîeter über öem Œrbboben, batier einbrudsoolle pöfterupirfung. 3œei
grobe Sitmngsfäle in ben beiben Blügeln. Kuppelgetrönte ÏÏÏitteIf?alle.
Den Riefenbau an ben Ufern ber Donau fdjmüden beinahe 300 Statuen.

ober Deputierte, 3hre Derfammlung ift 6as Parlament. <£s

hat oerfdjiebene Hamen, je nach £anb, Derfaffung, Spradje.

Parlamentsgebäuöe.
Die Parlamente tagen in befonbern, oft prunfuollen ö>e=

bäuben, bie 3U ben Sefyensmürbigfeiten ber £anbest?aupt-
ftäbte gehören. ÎDarum man für bie Parlamente fo ftattlicfye
Bauten errid)tet, ift begreiflid): Die parlamentsgebäube
finb IDah^eichen bes Staates, ber mit feinen Dorfdpften
tief ins menfchliche £eben eingreift: orbnenb, fchütjenb,
förbernb. fluch barf man nid?t oergeffen, bafe ein Paria*
mentsgebäube fo eingerichtet roerben mu|, baf3 es feinen
befonbern 3iveâ erfüllen fann. Da müffen oor allem
Si^ungsfäle uorhanben fein, geräumige Dor- unb Sreppen*
räume, IDanbelhallen, BureamKäume, £efe* unb Schreib*
fäle, Spred^immer, Bibliotheten, poft, Seiegraph unb
Seiephon; manchmal aud) befonbere geftfäle unb Käum*
lieferten ober lOohnungen für bas Staatsoberhaupt unb
Beamte. Die parlamentsgebäube hoben geroöhnlid) einen
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Parlament in Budapest, in gotischem Stil. Das Hauptgeschoß liegt 16
Meter über dem Erdboden, daher eindrucksvolle höhenrvirkung. Zwei
große Sitzungssäle in den beiden Klügeln. Kuppelgekrönte Mittelhalle.
Den Kiesenbau an den Ufern der Donau schmücken beinahe 300 Statuen.

oder Deputierte. Ihre Versammlung ist das Parlament. Es
hat verschiedene Namen, je nach Land, Verfassung, Sprache.

Parlamentsgebäude.
Die Parlamente tagen in besondern, oft prunkvollen
Gebäuden, die zu den Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstädte

gehören. Warum man für die Parlamente so stattliche
Bauten errichtet, ist begreiflich: Die Parlamentsgebäude
sind Wahrzeichen des Staates, der mit seinen Vorschriften
tief ins menschliche Leben eingreift: ordnend, schützend,
fördernd. Nuch darf man nicht vergessen, daß ein
Parlamentsgebäude so eingerichtet werden mutz, datz es seinen
besondern Zweck erfüllen kann. Da müssen vor allem
Sitzungssäle vorhanden sein, geräumige vor- und Treppenräume,

Wandelhallen, Bureau-Näume, Lese- und Schreibsäle,

Sprechzimmer, Bibliotheken, Post, Telegraph und
Telephon,- manchmal auch besondere Zestsäle und
Räumlichkeiten oder Wohnungen für das Staatsoberhaupt und
Beamte. Die Parlamentsgebäude haben gewöhnlich einen
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Das Parlamentsgebäube in £onbon, an öen Ufern öer tHjemfe, eines öer
größten gotifcfyen Baumert e öer Remeit. (Es enthält 1100 Räume unö
ift 1837—1868 non dearies Barry erbaut rooröen. Die tjauptfaffaöe ift
275 m lang, öer (Slocfenturm beinahe fo fjoct? mie öas Berner ïïïimfter.

oöer 3toei grofje Sitjungsfäle. Darin finö öie Scffcl fyalb-
freisförmig angeorönet unö fteigen nad) hinten empor. Auf
(Tribünen öarf öas Publifutn öen Derbanölungen bei-
mofynen. Bei öer (Bröftc fold?er Sitjungsfäle ift es micfytig,
öafe öie Heöner überall oerftanöen meröen. (5an3 ^uvex-
läffige He3epte für eine gute flfuftif (t)örbarfeit) gefdjloffe5
ner Häume tennt man nod? nidjt.

Die Regierung.
Das Parlament ift öie gefetjgebenöe (Bemalt im Staate.
Heben öem Parlament ftefyt öie Regierung. Sie bereitet öie
Arbeit öes Parlamentes cor unö fetjt öeffen Befdjlüffe in öie
(Tat um. Die Regierung beftefyt aus menigen HZännern
(lïïiniftern, in öer Sdjtoerç Bundesräten) mit einem präfi-
öenten. 3n monardjifdjen Staaten ftefyt ein (Tin3einer an
öer Spitje öes Staatsmefens, öer ÎÏÏonardb Allein«
fyerrfd^er. îïïono... ift griecfyifd} unö beöeutet in 3ufammen=
gefegten IDörtern „ein", „allein"). Gr regiert 3ufammen
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Das Parlamentsgebäude in London, an den Ufern der Themse, eines der
größten gotischen Sauwerke der Neuzeit. Es enthält 1100 Räume und
ist 1837—1868 von Tharles Larrg erbaut worden. Oie Hauptfassade ist
275 m lang, der Glockenturm beinahe so hoch wie das Serner Münster.

oder zwei große Sitzungssäle. Darin sind die Sessel
halbkreisförmig angeordnet und steigen nach hinten empor. Auf
Tribünen darf das Publikum den Verhandlungen
beiwohnen. Bei der Grütze solcher Sitzungssäle ist es wichtig,
datz die Redner überall verstanden werden. Ganz zuverlässige

Rezepte für eine gute Akustik (Hörbarkeit) geschlossener

Räume kennt man noch nicht.

Vie Regierung.
Vas Parlament ist die gesetzgebende Gewalt im Staate.
Neben dem Parlament steht die Regierung. Sie bereitet die
Arbeit des Parlamentes vor und setzt dessen Beschlüsse in die
Tat um. vie Regierung besteht aus wenigen Männern
(Ministern, in der Schweiz Bundesräten) mit einem
Präsidenten. Zn monarchischen Staaten steht ein Einzelner an
der Spitze des Staatswesens, der Monarch (---
Alleinherrscher. Mono... ist griechisch und bedeutet in zusammengesetzten

Wörtern „ein", „allein"). Er regiert zusammen
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Parlamentsgebäube in Bern, 311 beiben Seiten bie Burtbes*
bäiper. Oer ÏÎIittelbau mürbe 1894 bis 1901 rtact? ben Plänen non
Profeîîor £). Auer (St. ©allen) errichtet. Oer lüeitbau (altes Bun*
besratfyaus) entftanb 1852 bis 1857, ber ©ftbau 1888 bis 1892.

mit bem ÏÏtinifterrat (Kabinett). U)o aud) bas Dolt burd)
(eine Dertreter mitregieren öarf, fpridjt man oon einer torn
(fitutionetten ÏÏÏonard)ie. (Konftitution Derfaffung,
(Brunbgefe^ bes Staates). 3n ber Sc^tuei^ befielet bas Dolt
(elber, meil es mistigere Be(d)tü((e bes Parlamentes am
nehmen ober oermerfen fann. Um (id) (elbft 3U regieren,
müffen Dolt unb Bürger Selb^udjt 3U üben mi((en.

„Das £eben eines Staates i(t toie ein Strom, in fort-
gefyenber Beroegung perrlid? ; toenn ber Strom (tefyt, fo
mirb er <£is ober Sumpf." (3ot?annes oon Uîûller)

(Staube feft an ben innern 3u(arnrnenl)ang altes (Buten
unb an (eine Kraft, altes übrige (Bute, mit bem es in
Berührung gebrad)t mirb, 3U (tärfen unb baburd) in it?m
eine 3eu9ungstraft oon neuem ungeahntem unb höfyerm
(Buten 3U entroidetn. (3ot). t)einrid) Peftato33i)

284

Parlamentsgebäude in Lern, zu beiden Seiten die Bundeshäuser.

Oer Mittelbau wurde 1894 bis 1901 nach den Plänen von
Professor h. Uuer (St. Gallen) errichtet. Oer rvestbau (altes Lun-
desrathaus) entstand 1852 bis 1857, der Gstbau 1888 bis 1892.

mit dem Ministerrat (Kabinett). Wo auch das Volk durch
seine Vertreter mitregieren darf, spricht man von einer
konstitutionellen Monarchie. (Konstitution Verfassung,
Grundgesetz des Staates). In der Schweiz befiehlt das Volk
selber, weil es wichtigere Beschlüsse des Parlamentes
annehmen oder verwerfen kann. Um sich selbst zu regieren,
müssen Volk und Bürger Selbstzucht zu üben wissen.

„Das Seben eines Staates ist wie ein Strom, in
fortgehender Bewegung herrlich- wenn der Strom steht, so

wird er Eis oder Sumpf." (Johannes von Müller)

Glaube fest an den innern Zusammenhang alles Guten
und an seine Kraft, alles übrige Gute, mit dem es in
Berührung gebracht wird, zu stärken und dadurch in ihm
eine Zeugungskraft von neuem ungeahntem und höherm
Guten zu entwickeln. (Zoh. Heinrich pestalozzi)

284


	Etwas vom Staat

